Name, Vorname






Ort, Datum
Adresse

Nr. BG

Jobcenter Vogtland

Widerspruchsstelle

Neundorfer Str. 70-72

08523 Plauen
Widerspruch gegen Ihre Aufforderung zur  Senkung meiner Wohnkosten in Ihrem Bescheid vom .......

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich fristgemäß gegen den obengenannten Bescheid

Widerspruch

ein.

Begründung:
Ihrer Aufforderung zur Kostensenkung liegen die ab 01.03.2011 geltenden neuermittelten Richtwerte 

für die Bruttokaltmieten im Wohnungsmarkt 3 zugrunde.

Diese Richtwerte für Bruttokaltmieten halte ich aus folgenden Gründen für nicht rechtens:

1.) Ich halte die Festlegung der  Wohnungsmärkte mit Ausnahme des Wohnungsmarkte Nr.1, nicht für übereinstimmend mit Forderungen höchstrichterlicher Rechtssprechung:

· Höchstrichterliche Urteile fordern , dass die Ermittlung der regional angemessenen Kosten der Unterkunft auf der Grundlage eines überprüfbaren, schlüssigen Konzepts zur Datenerhebung und –auswertung unter Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer Grundsätze erfolgen (AZ B 4 AS 18/09 Leitsatz Nr.1).

„Das schlüssige Konzept soll die hinreichende Gewähr dafür bieten, dass die aktuellen Verhältnisse des örtlichen Mietwohnungsmarktes wiedergegeben werden“ (a.a.O., Absatz 18).

· Bei der Festlegung des Vergleichsraumes (des Mietwohnungsmarktes)“ geht es um die Ermittlung einer (angemessenen) Referenzmiete am Wohnort oder im weiteren Umfeld des Hilfebedürftigen. Daher sind ausgehend vom Wohnort des Hilfeempfängers Vergleichsmaßstab diejenigen ausreichend großen Räume (nicht bloße Orts- und Stadtteile) der Wohnbebauung , die auf Grund ihrer räumlichen Nähe zueinander, ihrer Infrastruktur und insbesondere ihrer verkehrstechnischen Verbundenheit einen insgesamt betrachtet homogenen Lebens- und Wohnbereich bilden.“ (a.a.O. Absatz 15, Hervorhebung von mir.)
Diese Merkmale kann ich zumindest in dem für mich relevanten Wohnungsmarkt 3 nicht erkennen.
2.) Die Anzahl der erfassten und ausgewerteten Mietdaten in den verschiedenen Wohnungsmärkten des Vogtlandkreises halte ich nicht in jedem Fall für ausreichend aussagekräftig, ich bezweifle, dass sie für alle ermittelte Daten der Mietwerttabellen signifikante  Aussagen ermöglichen.
3.) Auch die Unterschiede in den kalten Betriebskosten erscheinen mir nicht plausibel.
Mit freundlichen Grüßen
Vorname und Name
